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Kommission, Agentur, etc. — 1912. 15. Januar. Die Firma
G. Oswald-Kopp in Basel, Kommissions-, Agentur- und Inkassogeschäft,
etc. (S. II. A. B. Nr. 236 vom 20. September 1909, pag. 1606), ist infolge
Verzichtes des Inhabers erloscbon. ~ ^ J|

G os c h ä 11s b u r e a u otc. — 15. Januar. Inhaber der Firma
Achilles Buffio in Basel ist Achilles Rulfio, von Bellort (Frankreich),
wohnhaft in Basel. Geschäftsbureau, Verwaltungen und Vermietungen.
Gerhergasse 45. i

Wirtschaft. — 15. Januar. Die Firma Ernst "Weber in Basel
(S. H. A. B. Nr. 156 vom 20. Juni 1907, pag. 4106) ist infolge Verzichtes
des Inhabers erloschen. Aktiven und Passiven geben über an die Firma
«Max Weber».

Inhaber der Firma Max Weber in Basel ist Max Weber-Meise, von
und in Basel. Die Firma übernimmt Aktiven und Passiven der erloschenen
Firma «Ernst Weber». Wirtscbaftsbetrieb. Elsässerstrasse 467.

Schuhwaren. — IG. Januar. Inhaber dor Firma S. Picard-Hammel
in Basel ist Samuel Picard-Hammel, von Kembs (Elsass), wohnhaft in
Basel. Depot der Firma «Weill frörcs Societö Vosgiennc» in Remiremont
(Frankreich) für Schubwaron. Küchegasse 3.

A p o t h o k e. — 46. Januar. Die Firma Casimir Nienhaus Ww« in
Basel, Apotheke (S. H. A. B. Nr. 431 vopi 27. Mai .4911, pag. 899), ist
infolgb Verzichtes dor Inhaberin erloschen.

Apotheke. — 46. Januar. Inhaber ddr Firma Ed. Lichti in Basel
ist Edmund Licbti-Knus, von Wintertbur (Zürich), wobnbalt in Basel.
Apotheke. Greilengasse 20 (Löwenapotbeke). i

Kolonialwaren. — 46. Januar. Die Firifaa Preiswert Söhne in
Basel (S. H. A. B.' Nr. 242 vom 48. November 4892, pag. 975) erteilt
Prokura an: Gottloh Püsterer-Kober, von Basel, whbnbalt in Rieben, und
Robert SchaadrGlauser, von Oherhallau (Scbaflbausön), wobnbalt in Basel.

Broderies. — 46. Januar. Die Kollektivgeseliscbalt unter der Firma
A. & J. Eybiifcli in Basel, Magasins de BrodorJes {S. H. A. B. Nr. 15 vom
45. Januar 19ÜÖ, pag. 58), bat sich aufgelöst; dieiFirma ist nach bereits
beendigter Liquidation erloschen. " * *

«# ScRaffhauscn — Seltaffhousc — Sciaffusa

Elektri^cbo Anlagen. — 1912. 16. Januar. Die Finna 0. See-
berger, eloktrlscbe Anlagen, in ScbaOhausen (S. H. A. B. Nr. 483 vom
24. Juli 4908, pag. .4310), ist infolge Aufgabe des hiesigen Geschäftes
erloschen.

47. Januar. Unter der Firma Schweizerische Industriegas-Gesellscbaft
A.-G. hat sich mit dem Sitz in Schaffbausen eine Aktiengesellschaft

gebildet. Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung und
der Vertrieb von Sauerstoff, sowie Gowinnnhg, Herstellung und Vertrieb
anderer Gase oder deren Verbindungen. Zur Erreichung dieses Zweckes
ist die Gesellschaft befugt, gloichartigo oder ähnliche Unternehmungen
auch an anderen Orten zu errichten oder zu erwerben, sieb an solchen
Unternehmungen zu beteiligen oder, deren Vertretung zu übernehmen. Dio
Gcsellscbaftsstatuten siud am 6. Januarl912 festgestellt worden. Die Dauer
der Gesellschaft ist unbeschränkt. Das Grundkapital beträgt zweibundert-
tausend Frankon (Fr. 200,000), eingeteilt in 400 auf den Namen lautende
Aktien von jo fünfhundert Franken (Fr. 500). Die Bekanntmacbungen an
die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich durch rekommandiorte Briefe und,
wo das Schweizerische Obligationenrocbt Publikation vorschreibt, im
Schweiz. Handelsamtsblatt. Der Vorwaltungsrat bezoiebnet diejenigen
Personen, welcbo für die Gesollscbaft die rechtsverbindliche Unterschrift
führen und bostimmt die Art der Zeichnung. Demgemäss führen für dio
Gesellschaft kollektiv dio rechtsverbindliche Unterschrift: Dr. Leo Simon
und Lion Hanau; beido von und in Mannheim (Baden).

Thnrgan — Ihorgevle — Tbwgorta

Ziegelei, — 4942. 45.' Januar. • Die Firma J. Weibel, Ziegelei, in
Gloton-Sirnach (S. H. A. B. Nr. 247 vom 4. September 4896, pag. 4016),
ist Jnlolge Vorkauls dos Geschältes orloschon.

45. Januar. Unter der Firma Darlehenskasse Neukirch-Egnacb bat
sich gomäss Statuten vom 24. Dezember 1911 eine Genossenschaft
mit unbesebränktor Haftpflicht ibror Mitglieder gobildet, mit Sitz in Nou-
kirch und Gerichtsstand in Egnacb. Dio Genossenschaft bat Jon Zwock,
ihrou Mitgllodorn dio zu ibrom Wirtsohafts- und Goschäftsbotriobo nötigen
Darlebon zu bosobaUcn und ihnou Gelogenboit zu gehen, ihro müssig
liogondon Golder verziuslich anzulegen. Mit dor Genossenschaft kann eine
Sparkasso, sowio Vorkobr mit landwirtschaftlioben und gowerblicbcn
Bodarfsartikolu und Erzouguissou vorbundon werdon. Mitglieder der
Genossenschaft können nur solobo Porsouon werdon, wolohe lu bürgerlichen
Ebron und Rechten stehen, selbständig handlungsfähig, ^kreditfähig und

boi keiner andern Kreditgenossenschaft beteiligt sind nnd in der Gemeinde
Egnach und in den übrigen zur Scbnlgemeinde Ringenzeicben gehörenden
Ortschaften ihren Wohnsitz haben. Auch juristische Personen (Korporationen,

Veroine) können Mitglieder werden. Zum Erwerb der Mitgliedschaft

ist erforderlich: a. Eine schriftlich unterzeichnete nnbedingte
Erklärung des Beitrittes auf Grund der bestehenden Statnten; b. Anfnabme
durch Vorstandsbescblnss; c. Eintragung in die Liste der Genossen beim
Handelsregister. Gegen Verweigernng der Aufnahme ,ist innert Monatsfrist
Rekurs an den Aufsicbtsrat gestattet, welcher endgültig entscheidet. Die
Mitglieder sind verpflichtet, bei der Aufnahme ein Eintrittsgeld zn Eigentum
des Vereins zu entrichten, dessen Höbe die Generalversammlung festsetzt,
einen Geschäftsanteil von Fr. 400 nach Vorschrift des Reglements
einzuzahlen, für alle ordnungsmässigen Verbindlichkeiten der Genossenschaft
persönlich, nnbesebränkt nnd solidarisch zu halten, die Vereinsstatuten zu
beobachten und das Interesse der Genossenschaft in jeder Beziehung zu
wahren. Ein Mitglied kann sich nnr mit einem Geschäftsanteil beteiligen;
derselbe darf während der Daner der Mitgliedschaft von der Genossenschaft

nicht ausbezahlt, noch im geschäftlichen Verkehr ala Pfand
genommen werden. Die einbezablten Raten des Geschäftsanteils bilden das
Gescbäftsgutbaben eines Mitgliedes; dieses wird binnen 6 Monaten nach
dem Erlöschen der Mitgliedschaft zurückbezablL Die Mitgliedschaft erlischt,
und zwar immer mit Schlnss des Geschäftsjahres: Dnrcb Wegzng ans dem
Vereinsbezirk, durch Todesfall, dnrcb wenigstens dreimonatliche Kündigung
von seite eines Mitgliedes oder von seite der Genossenschaft bezw.
Ausschluss. Ansscblnss kann erfolgen gegen Mitglieder, welche eine der für
die Mitglieder vorgeschriebenen Eigenschaften (§3 derStatnten) verlieren,
gegen die statutengemässen und reglementariscben Grundsätze der
Genossenschaft bandeln, oder wegen Pflichtigen Zablungeq: betrieben weiden
müssen. Gegen den Ansscblnss ist innert Monatsfrist Rflknrs an den Anf-
siebtsrat gestattet, welcher endgültig entscheidet. Die jq auf 4. März
vorzulegende Bilanz mnss in summarischer Zusammenstellung enthalten:
1) Die Aktiva, und zwar: a. Den Kassabestand am Jabresscblnss: b. die
Wertpapiere, zum Tageskurs angesetzt; c. die Geschäftsausstände nach
ihren verschiedenen Arten, nach Ansscbeidnng der nneinziebbaren
Forderungen; d. den Wert der Mobilien; e. den Wert der Immobilien; f. das
Gntbaben an Stückzinsen am Jabresscbiuss, 2) Die Passiva, nnd zwar:
X-Die etwaige Mehrausgabe am Jabresscblnss: b. die Gescbältsschnlden
nach ihren verschiedenen Arten; c. die Gescbäftsgutbaben der Genossen;
d. den Reservefonds; e.:die scbnldigen Stückzinse am Jabresscblnss. Der
Ueberscbnss der Aktiva über die Passiva bildet den Reingewinn, der
Ueberscbnss der Passiva über die Aktiva den Verlnst der Genossenschaft;
50 % des Reingewinns werden znm vorans dem Rfeservefonds überwiesen.
Von den übrigen 50 % setzt die Generalversamtalnng den Zins für die
Gescbäftsgntbaben fest. Der Zins darf aber 5 % nicht übersteigen. Der
Rest fällt ebenfalls in den Reservefonds. Hat der Reservefonds die Höbe
des Betriebskapitals erreicht, so wird der jährliche Reingewinn, nach
Abzng von höchstens 5 % Zins für die Gescbäftsgnthaben nach Bescblnss
der Generalversammlung zu landwirtschaftlichen und gewerblichen Zwecken
im Interesse der Gesamtheit der Mitglieder verwendet werden. Einzahlungen
des laufenden Jahres an den Geschäftsanteil sind nicht zinsberechtigt Der
Reservefonds bleibt unter allen Umständen Eigentnm der Genossenschaft;
die Mitglieder haben persönlich keinen Anteil an demselben und können
nie Teilung verlangen. Derselbe dient znr Decknng eines alllällig ans'der
Bilanz sieb ergebenden Verlustes. Reicht der Reservefonds nicht aus, so
wird der Fehlbetrag n3cb Kopfzahl verteilt, von den Gescbäftsgntbaben
abgeschrieben nnd oventuellc Fehlbeträge von den Mitgliedern erhoben.
Die Organe der Genossenschaft sind: a. Der Vorstand von 5 Mitgliedern;
b. der Kassier; c. der Anfsicbtsrat von 5 Mitgliedern, diese alle werden
von der Genoralversammlung gewählt; d. die Generalversammlung. Die
rechtsverbindliche Unterschrift namens der Genosseuscbaft führen der
Vorsteber, bezw. dessen vom Vorstand gewählter Stellvertreter mit einem
der übrigen Mitglieder des Vorstandes zn zweien kollektiv. Als Mitglieder
des Vorstandes sind gewählt. worden: Ernst Häberli, von Amriswil, in
Stocken, Vorsteber (Präsident); Albert Debrunner, von Felben, in Egnacb,
Stellvertreter (Vizepräsident); Emil Gsell, von und in Egnacb, Aktuar;
Albert Scbmidbauser, von Sulgen, in Neukircb, und David Schär, von
Egnacb, in Fetzisloh, Beisitzer.

Glas, Porzellan, etc. etc. — 16. Januar. Die Firma Otto
Weisser & C°, Glas-, Steingut-, Porzellan- und M e tall waren en gros und
Import, Vertretungen, in Amriswil (S. H. A. B. Nr. 209 vom 21. August
4907, pag. 1470), erteilt Prokura an Friedbert Striehel, von Lindenberg
^baver. Bez. Lindau), in Amriswil.

46. Jannar. Der Verein unter dem Namen Stadtmusik Frauenfeld in
Frauenleld (S. H. A. B. Nr. 90 vom 5. April 1910, pag. 610) bat an Stelle
des ausgetretenen Jakob Dioner zum nunmehrigen Präsidenten des
Vorstandes gewählt: Jakob Klaus, von Niederbelfenscbwil (Kt. St. Gallen), in
Frauenfold, welcher mit dem Aktnar die rechtsverbindliche Unterschrift
übrt. £

17. Januar. Die Aktiengesellschaft unter der Firma Aktienbaurerein
Arbon in Arhon (S. H. A. B. Nr. 4SI vom 2. Juni 1899, pag. 732, nnd
Nr. 53 vom 4. März 1908, pag. 364) bat laut Bescbluss der
Aktionärversammlung vom 30. November 1911 das Aktienkapital von Fr. 220,000
auf Fr. 476,000 (einbundertseebsundsiebzigtausend ' Franken) reduziert,
durch Rückzahlung von Fr. 400 pro Aktie und daheriger Abschreibung
der 440 Aktien von je Fr. 500 auf den Betrag von je Fr. 400. Demnach
erhält § 3 der Statuten folgondo Fassnng: Das Grundkapital beträgt
Fr. 470,000, eingeteilt in 440 Aktien von je Fr. 400, welche auf den
Inbabor lauten. Die übrigen im Schweiz. Handelsamtsblatt publizierten
Tatsachen sind unverändert geblieben.
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Mtamlliober Teil — Partie 11011 olficiclle
Schweizerische Ihmdesbnhiicn

i.
Der Verwaltungsrat der scbwoizerisoben Rundosbabnen vorsammelte

sieb Froitag, ..den 12. Januar im Ständeratssaal in Bern zur erston Sitzung
der vieiteu Amtsperiode. Das wichtigste dor zur Beratung gelangteu
Traktanden bildeto die Vergebung des Hauenstein-BasistnniieLs, worüber
folgender gemeinsame Antrag der Geueraldirektion und der ständigen
Kommission vorlag : <iDer Verwaltungsrat erklärt sieb mit der Uebertragung
der Arboiten luv den neuen Hauonstein-Basistunnel und die anschliessenden
offenen Bahnstrecken, von km 25,380 oberhalb Gelterkiuden bis zum
Nordportal des Tunnels, und vom Südportal bis zur Einmündung der noueu Linie
in den Bahnhof Ölten, an die Firma Julius Berger, Tiefbau-Aktiengesoll-
sebaft in Berlin, einverstanden uud gonebmigt den zwischen dorsolbeu und
der Generaldirektion abgeschlossenen Bauvertrag vom 19./22.DezemberT911.i>

Der Berichterstatter der Generaldirektion äusserte sieb zunächst zum
Ergebnis der ersten öffentlichen Konkurrenzausscbreibung, auf welcbo
7 Offerten eingegangen seien, von denen dio niedrigste, diejenigö der
Tiefbau-Aktiengesellschaft Julius Berger in Berlin, mit Fr. 18,683,500, den
Voranschlag von Fr. 17,196,000 um Fr. 1,5-17,500 oder 8,8°/« und die
höchste, das Angebot der Schweizerischen Tunnelbau-Aktiengesellschaft in
Zürich mit Fr. 26,973,100 denselben um Fr. 9,807,100 überschritten habe.
Er legte weiter die Gründe dar, welcbo dio ständige Kommission, der dio
Angelegenheit zur Begutachtung vorgelegt worden sei, veranlasst haben,
eine nochmalige Konkurrenzausscbreibung als wünschenswert zu bezeichnen.
Diese Gründo, wie auch das Ergebuis der zweiten KonkurrenzeröÖDung,
gestützt worauf Generaldirektion und ständige Kommission die Vergebung
gemäss dem billigsten Angebot an die deutsche Firma'Julius Berger in
Berlin empfehlen, sind in dem der Presse zugestellten gedruckten Beriebt
ausführlich dargestellt, so dass hier kurzerhand darauf verwiesen werden
kann. Es ist lediglich hervorzuheben, dass die zweite Offerte der Firma
Jnlius Berger mit Fr. 19,817,734 (einschliesslich Geleiseboscbotterung und
Legen des Oberbaues im Voranscblagsbetrage von zirka Fr. 300,000) ihre
erste um rund Fr. 700,000 übersteigt. Diese Summe wird nach deu
Mitteilungen der Generaldirektion kompensiert durch die Ersparnis an
Bauzinsen und ßauleitungskosten infolge der um zwei Jabre (5 statt 7) kürzeren
Bauzeit. Das billigsto und höchste Angebot von schweizerischen Firmen
übersteigen das zweito Angebet Bergers um Fr. 2,168,660, bezw. Franken
3,860,338. Der Berichterstatter der Generaldirektion verbreiteto sich im
-weitern Verlauf seiner Darstellung über die Ursachen, die nach Auffassung
der letztern gegen eine Ausführung der Arbeiten in Regie sprechen. Der
Vorsteber des Baudepartements ei klärte, er besitze persönlich die vollondete
Ueberzeugung, dass die Bundesbahnen dureb Vergebung des Baues an
einen privaten Unternehmer billiger wegkommen, als wenn die Arbeit in
Regie ausgeführt werden müsste.

Bei Erörterung der Frage, ob die Vergebung auf Grund des billigsten
Angebotes überhaupt "oder der billigsten von einer schweizerischen Firma
eingereichten Offerte stattfinden solle, kam der Berichterstatter der
Generaldirektion auf "die von der Firma A. G. Buss & Cie. in Basel an die
Mitglieder des Verwaltungsrates gerichtete Eingabe zu sprechen. Er anerkannte,
dass der von den Organen der Bundesbahnen aufgestellte Kostenvoranschlag
zu niedrig bemessen gewesen sei, wies aber darauf bin, dass die 16
Millionen, welche die Eingabe zuc^ Beweise des ungenügenden Kostcn-
voranscblages den Angeboten gegenüberstelle, sich nur auf den Tunnel
selbst bezieben, während die Angeboto nicht nur diesen, sondern auch
den Bau der anschliessenden offenen Bahnstrecken umfassen, wofür im
Voranschlag ein Kredit von Fr. 1,166,000 figuriere. Die Annahmo der
Eingabe, dass die Firma Julius Berger ihre zweite Offerte um 1% Millionen
erhöht habe, sei, wie bereits mitgeteilt, unrichtig. Einmal betrage die
Erhöhung effektiv, nur Fr. SOO,000 (nach Abzug von Fr. 300,000 für
Geleisebeschotterung und Legen des Oberbaues,. welche Arbeiten die erste Offerte
nicht in sieb schliesse), sodann werde dieses effektive Mebr gegenüber
dem Angehot der ersten Ausschreibung kompensiert dureb Ersparnisso an
Bauzinsen und Bauleitungskosten infolge der um zwei Jahre kürzeren
Bauzeit. Die in der Eingabe befürwortete Vergebung des Baues nach dem
System.der Regie cointöressee auf Grund der von der Firma Buss & Cie.
gestellten Eventualofferte bezeichnete der Referent als unannehmbar, weil
die Grundsnmme zu hoch angesetzt sei. Für die Bundeshahnon würde
daraus, im Vergleich zur Offerte der Firma Julius Berger ein günstigeres
Resultat nur dann zu erwarten sein, wenn die Gestehungskosten einen
Betrag erzeigen sollten, zu welchen die Ausführung zum vorneherein als
ausgeschlossen erscheine. Auch unter dem System derRögie cointöressee
Hessen sich übrigens Anstände und Streitigkeiten zwischen Bauherrn und
Unternehmer nicht vermeiden. Die Frage, oh Ausgaben zu den Gestehungskosten

gehören oder nicht, biete bänfig genug Schwierigkeiten (so z. B.
die frais göneraux) nnd das.Ganze erheische eine genaue und umständliche

Kontrolle. Dio Generaldirektion.sei der Meinung, dass, wenn man
dieses System anwenden wolle, vorerst ein Versuch mit einer kleineren
Bauarbeit angezeigt erscheinen dürfte. Gegenüber der Bemerkung "der

Eingabe, dass das der Firma Buss & Cie. von den Herron Prof. Dr.
C. Schmidt und Dr. A. Buxtorf in Basel über die wahrscheinlichen Gebirgs-
und Wasserverhältnisse heim Bau des Hauenstein-Basistunnels erstattete
private Gutachten,. welches.dem von den Organen.der Bundesbahnen an
den Tag gelegten Optimismus hauptsächlich in bezug auf die Wasser-
verhältnisse des Gebirges widerspreche, stellte der Referent fest, dass die
genannte Firma selbst noch einen grösseren Optimismus offenbare, indem
sie mit der Möglichkeit des'Stollenvortriehes beim Südschenkel auf 500 m
im Gefälle rechne, während dio Bundeshahnon annehmen, dass der
Südstollen nur unbedeutend über d^n Kulminationspunkt hinaus (2 km vom
Südportal entfernt) vorgetrieben werden könne. Den in der Eingabe der
Generaldirektion gemachten Vorwurf einer Schädigung der schweizerischen

Industrie mit dem Hinweis darauf, dass der letztern alle Türen und. Tore
des Auslandes verschlossen seien, wies der Referent als unbegründet
zurück und betonte, dass speziell die Firma Buss & Cio. sich in letzterer
Beziehung nicht zu beklagen habe, indem ihr von benachharten ausländischen

Eisenhabnverwaltungen wiederholt grössere Arbeiten zur Ausführung
übertragen worden seien. Von einer Schädigung der schweizerischen
Industrie könne im Ernste nicht gesprochen werdon, wenn man beispielsweise

berücksichtige, dass innert der letzten 20 oder 25 Jabre der Bau
fast sämtlicher Eisenhahnhrücken im Iulande vergeben worden sei. Der
Hinweis auf die Vergobung des Rohmaterials, hei welcher, wie. die
Eingabe ausführe, in gerechter Rücksichtnahme auf die einhoimische Industrie
die ausländische Konkurrenz nicht zugelassen werde, erscheine nicht
zutreffend. Die Verhältnisse lägen hier vollständig anders als beim Tunnelbau,

indem eine1 Vergobung des Rohmaterials ins Ausland einer
vollständigen oder wenigstens teil weisen Lahmlegung der in Betracht fallenden

schweizerischen Fabrikbetriebo gleichkommen würdo. Bei einer Vergebung
des Baues des Hauensteintunnels ins Ausland stehe eine Schädigung
schweizerischer Etablissemente nicht in Frage. Was das Land, im Unter¬

schied zur Vorgobung an oineu scbwoizerisclion Unternehmer vorlioro,
bostoho in der Hauptsache aus dorn Untornbomorgowinn, einem Faktor,
der vorderhand noch sehr problematischer Natur sohl dürfte. Danebon
linde vielleicht das einhoimischo tochniscbo Porsonal wonlgcr starke
Berücksichtigung als hei Vorgebung an olno Scliwoizorlirina. Ju iliosor
Boziohung sei übrigens zu orwähnon, dass dor olno dor beiden Ohor-
ingenleuro, welche die Fdrrna Bergor rait dor Bauleitung dos Ilauonstoin-
tunnols beauftragen werde, Schweizer sol, und seine praktisebon Studion
in der Schweiz absolviort habe.
; « Zur Frago der l'eberschroitung des Kostonvoranschlages um 12,8 %,
worin übrigons Mehrkosten für nachträglich am Projokt augebraclito
Verbesserungen (hauptsächlich vermebrto Anwonduug von Sohlongowölben)
inbogrlffon soien, bemerkte dor Rofcrent, dass die Generaldirektion
beabsichtige, anlässlich der Vorlage dos Ilaubudgets pro 1913 um
Genehmigung der notwendig werdenden Erhöhung dos ortoilten Kredits
vou 24 auf 20 Millionen nachzusuchen, welchem Vorgohon dio llundes-
babDkomraissionen der eidgenössischen Räte, iin Einvernehmen mit dorn
Vorstohor dos eidgenössischen Post- und Kisenbabndopartoroontes,
zugestimmt hätten. Er orwähnto endlich, dass auf Grund orfolgtor
Nachrechnungen die Gowisshoit bostobo, dass die schon für dio'nücbston Jahre
mit. dem Basistunnol zu orzieionden Ersparnisso sich auf rund Fi. 1,100,900,
d. b. um Fr. 150,000—Fr. 200,000 mobr als ursprünglich gorochnot,
belaufen werden. Dioso Ersparnis eutspreebo oinoin Kapital von rund 27%
Millionen, d. b. oinem dio erforderliche Bausummo für den Basistunnel
noch übersteigenden Betrag. Dio Grundlago, auf welcno sich dio
Bauausführung stütze, liabo somit koinorlei Erscbütterungon erfahren. Dio
GeDoraldiroktioD seho sich auch nicht veranlasst, auf dio von verscliiedonor
Seito gemaebto Anregung zurückzukommen, dio Frage der Elektrifizierung
des bestehenden Tunnels, nouerdings in Erwägung zu zioheu. Dio Gründe,
aus denen sie sich im Jahro 1909 gepon diesen Vorschlag ausgesprochen
habe, soion heute noch zutreffend. Es erscheine nicht angängig, mit dor
Elektrifizierung an allen Ecken und Endon dos Netzes anzufangen,
vielmehr,müsse damit da hegonnon wc'rdon wo der olektrischo Betrieb wegen
der starken Raucbbolästigung am notwendigsten "sei, d. h. auf dor tunnel-
reieben Bergstrocke Erstfold-Biasca, wo "diö" Bundeshahnon übrigens die
erforderlichen Wasserkräfte horoits besitzen. Dio spätere Einführung der
elektrischen Traktion werdo der Basislinio in gloicher VVeiso wiö joder
andern Linie zugute kommen, donn auch bei diesem Traktionssystem
spiele die Steigung oino massgebondo Bolle.

Aus allon diesen Erwägungen sei die Generaldirektion zum Schlüsse
gelangt, dem Verwaltungsrato die Vergehung an dio Firma Julius Berger
zu beantragen, so gerne sie im Grunde den Zuschlag an eino schweizerische

Unternehmung empfohlen hätte. Angesichts der bedeutenden
Preisdifferenz von über zwei Millionen erachto sio aber eino so weitgebende
Rücksichtnahme gegenüber den'oinheimiseben Unternehmern als mit don
finanziellen Interesson der Bundesbahnen nicht mehr vereinbar, und sie
könnto eine derart bedeutende Mobrausgaho'nicht verantworten.

Im wesentlichen aus. denselben Argumenten empfahl der
Berichterstatter der ständigen Kommission namens dieser Behörde Zustimmung
zum Antrage der Generaldirektion. Auch sie habe bedauert, dass es nicht
möglich geworden sei, den Bau einer schweizerischen Unternehmung zu
übertragen, welche Absicht wesentlich mitbestimmend für dio Veranstaltung
einer zweiten Konkurrenzausscbreibung gewesen sei. Angosichts des Ergebnisses

derselben sei die Kommission dor Meinang, dass nur die
Vergebung an die Firma Julius Berger in Frage kommen köDne, es wäre denn,
dass man den Bau in Regle ausführen wolito, ein Ausweg, der sich im
vorliegenden Falle nicht empfehle, weil die Verwaltung noch keinerlei
Erfahrungen mit diesem System besitze. Die.Kommission teile
grundsätzlich den Standpunkt der Genoraldircktion, dass die Bundesbahnen mit
dem .Regiebau eher teurer als hilliger wegkommen würden. Dor Förderung

des Schutzes der einheimischen Industrio mosse sie alio Beachtung
hoi und anerkenne gerno," dass jeno wegon ihres.schweren Standes grösster
Rücksichtnahme bedürfe. Allein neben dioser Bücksicht könne die finanzielle

Seite der Sache nicht ausser Acht gelasson werden. Bekanntlich
sei die Verwaltung in don letzten Jahren genötigt gewesen, durch
ausserordentliche Sparmassnahmen das finanzielle Gleichgewicht wiöder
herzustellen und ihr jetziges Bestrehen gehe dahin, durch tuoliebsto Re-
sebräukung der Ausgaben auf allen Gebieten dieses Gloichgowicht dauernd
zu erhalten. Damit lasse sich oino Mehrausgabe von über 2 Millionen
nicht gut vereinbaren, die den Zweck verfolge, den Zuschlag an eiDoo
schweizerischen Unternehmer zu ermöglichen. Ein derartiges Vorgehen
würdo sicher in weiten Kreisen nicht verstanden. Wo es ohno unverhältnismässige

Opfer angängig erscheine, seien die Bundesbahnen wio bisher
gerne bereit, dio inländische Industrio zu schützen;, wo ahor derart
bedeutende finanzielle Interessen auf dorn Spielo stünden, könDe dor
Verwaltung ein Vorwurf nicht gemacht werden, wenn sio aus
volkswirtschaftlichen Rücksichten eine Arbeit an einen ausländischen Unternehmer
zu vergehen befürworte, der in technischer und finanzieller Beziehung als
tüchtig und leistungsfähig bezeichnet werden müsse.

In der allgemeinen Diskussion wurde von eiDem erston Redner in
ausführlichem Votum der Antrag begründet, den von der Generaldirektion
mit dor Firma Julius Berger. abgeschlossenen Vertrag betreffend die
Uebertragung dei Arbeiten für den neuen Hauonsteintunnol nicht zu ratifizieren,
sondern die Generaldirektion einzuladen, in neue Verhandlungen
einzutreten, zum Z.wecko der Vergobung dos Baues an eine sebwoizorisebe
Unternehmung. Bevor er auf die Begründung dieses Antrages selbst
eintrat, erinuerto er an dio seit dor Genehmigung des Projektes für die
Erstellung eines Hauenstoin-Basistunnels und der erforderlicbon
Krediterteilung durch den Verwaltungsrat und dio oidgenössiseben Räte laut
gewordenen Meinungsverschiedenheiten über dio Mittel zur Erreichung
der als notwendig erkannten Verhosserung der Llnio Basel-Olton. So.sei
von zuständiger Soito dio Ansicht ausgesprocüon worden, dass sich die
Verbesserung ebensogut und mit wenigor grossen Opfern durch dio
Elektrifizierung dor bestehonden Linie erreichen lasse. DorSprocbendo habe
den Eindruck, dass dio-Prüfung dieser Frage vielleicht otwas zu kurz
gekoramon uud zu rasch als erledigt erklärt wordon sei. Oh die vou der
Generaldirektion dagegen vorgebrachten Einwendungen vollständig
überzeugend und zwingonder Natur gowesen seien, wolle der RodDor heute
dahingestellt sein lassen. Sodann seien, leider orst in letzter Stunde, auch
Zweifel in dio Richtigkoit dos von dor Gonoraldiroktiön für dio Basislinie
vorgescblagonon Tracös gesetzt und dio Wahl oines andorh als vorteilhafter

bezeichnet wördon. Fälls dio in itiesor llinsioht gegen das Projekt
erhobenen Elnwcndungon topbnlscher Natur hei nochmaliger Prüfung sich
als zutreffend erweisen solltOD, dürfto es angezeigt solo, trotzdom dio
Aufsichtsbehörde das Projokt horeits genehmigt habÖ, donsolbon durch
eine Aondorung, dos Tracös Rochnung zu tragen.

Ueborgohond zur Frago des Rogiobaüos betonte er, dass man über die
Zweckmässigkeit dioses Systems in guton Treuen verschiedener Meinung
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sein könne. Sicher orscheino es nicht angängig, der Generaldirektjon |
dasselho gegen ihren Willen aufoktroyieren zu \yollen. Der von.ihr vor- I

tretene Standpunkt, dass, falls ven dritter Seite annehmbare Offerten vor: •

liegen, es hiebt Sacbo dor Bundesbahnen sein sollte, Bauarbeiten in Regio
auszuführen, well damit koino wirtschaftlichen Verteile' für das
auszuführende Unternehmen verbunden seien, orscbclno begreiflich. Der
Sprechende habe auch sonst die Auffassung, rlass die Generaldlrektlon mit
dringlichen und höchst schwierigen Aufgaben mehr als genug belastet sei,
und dass slo sich deshalb nicht ohne Not an die Lösung noch anderer
Fragon, wlo diojonlgo des Rcglobauos heranmachen sollte. Nachdem sie
sich aber einmal entschlossen babc, den Bau an oino private
Unternehmung zu vergeben, hätte slo auch dlo Pflicht gehabt, alle technischen,
geologischen und andern Unterlagen zu beschaffen und don Interessenten
zur Vorfügung zu stellen. VVäro dies in vollem Umfango geschehen, so
hätto vielleicht auch dlo öffentliche Konkurrenzausschreibung ein anderes
Ergebnis gozoitlgt, als es nun tatsächlich der Fall sei. Schon das von ihr
zur Anwendung gebrachto System der Offcrtstellung nach Einheitspreisen
raüsso als fragwürdlgo Neuerung bezeichnet werden. Nach allen bis jetzt
in der ganzon Angelegenheit gemachten Erfahrungen hinsichtlich des
Kostonvoranschlages soi es nicht geboten gewesen, durch eine neuo Art
dor Offortolnbolung möglichst niodrigo Angebote zu erzielen, während män
aus frühoren Konkurron/ausschreibungen und Vergebungen wisse, dass
dio Sache stots nur mit Verlust für don Unternehmer, oder bösen I'ro-
zesseu für die Vorwaltung geondot habe, fn technischen Kreisen gebe
man sich keinem Zwoifel hin, dass der Bau mit dem in der zweiten
Ausschreibung erziolten niedrigsten Angebot nicht ausgeführt werden könno
und rlass Nacbfordernngcn in sicherer Aussiebt stehen werden, deren
Begründctbolt im Hinblick auf das aussergcwöhnliche Risikö kaum zn
bestreiten sein werdo. Dass der billigste Offerent seiner Sache übrigens
seihst nicht traue, erhelle am beston aus seinem zwoiten Angebot, das er
gogenüber dem ersten um Fr. 900,000, erhöbt babe, während umgekehrt
dio Angebote dor schweizerischen Unternehmer herabgesetzt worden seien.
Wenn dio Erstellung dos Tunnels, wio man in technischen Kreisen als
sichor annobme, nicht '20, sondern mindestens '2'2 Millionen kosten werde,
so macho os schliesslich für die Bundesbahnen keinen finanziellen
Unterschied, ob sio den Bau auf Grund des niedrigsten aber nngenügendon
Angebotes ins Ausland vergeben oder auf Grund einer ausreichenden
Offerto einem schweizerischen Unternehmer übertragen. Bei Entscheidung
dieser Frago bandlo es sich auch nicht darum, ob das für den Bau
aufzuwendende Kapital zur Hauptsache in der Schweiz bleibe oder ins Ausland

wandore, es stebo etwas anderes auf dem Spiel, nämlich der hohe
Ruf der schweizerischen Techniker, die weil sie seriöser und richtiger
als der deutsche Unlernobmer gerechnet hätton, vor dem Auslande

kapitulieren müssten. Auf das Angebot der deutschen Unternehmung sollte
umsowenlger eingetreten werden, weil diese im Gegensatz zu den
schweizerischen Offerten über kelnorlei Erfahrungen im-Tunnelbau verfügen
Werde ihr der Bau auf Grund ihrer zweiten Offerte übertragen, d. h. z-
einem Preis, der aller Voraussicht nach zu niedrig bemessen sei, so
hefindo sieb die Verwaltung später in einer Zwangslago; dio Rücksicht,
dio sie dem Unternehmer aisdann zn tragen babe, werde grösser sein als
diejenlgo gegenüber dem einbeimischen Unternehmer, denn unter allen
Umständen müsse die Verwaltung dem Vorwurf zu hegegnen suchen, dass
sio den Unternehmer deswegen schlechter bebandelt habe, weil er
Ausländer sei. Redner schloss mit dem eingangs angeführten Antrage, den
Bau cinor schweizerischen Firma zu übertragen.

Ven einem zwoiten Redner wurde einleitend der Ausbau unserer
vornehmsten Transitlinie .von Nord nach Süd zu einer allen Anforderungen
des Verkehrs und der Konkurrenz gewachsenen Linie als nationale Sache
bezeichnet und betont, dass man vor finanziellen Opfern, welche die
Verbesserung dieses wichtigen Verkehrsweges erheische, nicht zurückschrecken
dürfo, donn die Ausgabe liege im Interesse des ganzen Landes. In der
vorliegenden Angelegenheit sei es auch für ihn, als Vertreter einer
Branche der schweizerischen Indnstrie schmerzlich zu sehen, dass die
grosso und schöne Arbeit des Banes des neuen Hanensteintnnnels ins
Ausland vergeben werde. Sicher wäre die Firma Bnss & Cie. als
Erbauerin des Welssensteintnnnels wie keine andere Unternehmung zur
Ausführung derselben befähigt und ausgewiesen gewesen. Wenn er dennoch
dem Antrag der Generaldirektion beipflichtet, geschehe es aus der
Erwägung, dass der Verwaltangsrat bente nicht mehr freie Hand habe. Die
Vergebung an eine schweizerische Firma könnte nnr stattfinden, wenn es
sich um eine nationale Ausschreibung gebandelt hätte, nachdem aber
anch dör zweite Wettbewerb als internationaler eröffnet worden sei,
entspreche es einem Gebot der Billigkeit und Loyalität, die Vergebnng in
Ansehung der obwaltenden Verbältnisse an die deutsche Firma
vorzunehmen, die nach den eingezogenen Erkundigungen zur Ansführnng des
Baues befähigt erscheine nnd in technischer und finanzieller Hinsicht
über ausreichende Garantien verfüge.

Mesurcs contre Je cholera. En date du 16 janvier, le Conseil födöral
a pris l'arröte suivant:- >

Article premier. Le Japon, les Jles Philippines et la ville d'Odessa
(Russie) sont döclarös francs de peste, et les mesnres prises ä Regard des
provenances de ccs circonscriptions par arretös du Conseil föderal du
4 septembre 1908 et 2-2 aoüt 1910 sont rapportöes.

Art. 2. Le prösent arretö entre immödiatement en vigueur.

Röerip des annonccs:
HAASESSTE1X .V VOGLER Anzeigen — Annonces Annoncen-Regie:

HAASEXSTEEV .Sc VOGLER

Angesehener, routinierter Kaufmann offeriert sich
Geschäftsleuten und Aktiengesellschaften znr faeh-
gemässen 128 I

varaltatar Buchhaltungen
oder ganser Betriebe. Erstklassige Referenzen. Strengste
Diskretion. Geil. Anfragen nnter Chiffre 128 an
Haasenstein & Vogler, Bern.

IL Iii[HI, IM

Generalversammlung
Sonntag, den 21. Januar 1912, vormittags punkt 10'/» Uhr

im Restaurant Corso, Zürich
Traktanden:

2.

3.

4.

5.
6.
7.

letzten Generalver-
(323 Z) 99

Verwaltungsrates über das

Verlesen des Protokolls der
Sammlung.
Berichterstattung des
neunte Betriebsjahr.
Vorlage der Jahresrechnung und der.Baurechnung
mit dem Bericht der Revisoren.
Beschlussfassung über die Verwendung des
Reingewinnes.

Wahl des Verwaltungsrates.
Wahl von drei Rechnungsrevisoren für das Jahr 1912.
Verschiedenes.

Dio Stimmkarten werden den Herren Genossenschaftern
mit dorn Jahresbericht zugestellt.

Dio Jahresrechnung liegt vom 15. Janaar ab auf dem
Diraktionsbnrean der Genossenschaft zur Einsicht offen.

Zu zahlroioher Beteiligung an der Versammlung ladet ein

Namens des Verwaltungsrates,
Der Präsident:

Jt. Gnyor-JIiiller.

Excursions Suisses S. A.
MM. les netionuairrs sont ooiuoques cn

assemblöo generale ordinnive
ponr tc liindi. 12 KWrler 1012, i\ 2' « heures de l'aprös-midi,
hu Hocinl, 2, n.icr du Port,- Geifrve.
Ordre da |o«r: l« Rapport du conseil d'adinlnistratiou sur l'excvcicc

1911. 2" Rapport de MM. les comuiisfulrcs-vörlfic.iteurs. S° D6li-
börntion, approbation des coniptes, döchnrge A donner au cooseil.
4° Nomination de 2 commissaircs-vörifieateurs pouiTcxcrcice 1912.

NB. Le bilnu, le compte de profits et pertes. ainsi que le rapport
de MM. les commlssaircs-vörlflcnteurs, seront döposta, dös le 3 ffvrltr,
au sltge soctsl de la socliti, of» les Interests pourront en pO»hdre
connnlssnuce. l'onr asslstcr il l'asscmblör, gdndrnle. MM. les actionnaires
devront döposcr leurs titres 5 jonrs avant Pnssemblöe, an zihgi '•
SOClitA, 2, rincc du Tort, oft il lour sera ddlivrd unc carte d'ndmission

Benhve, le 18 janvier 1912.

(lit 10-511X) (152!)
t

J.e couscll «l'ndinluis!rallou.

Schiffshebewerk Jf.-ß. in Zürich

E i Ii 1 a d u il 2:
zur

ordentlichen Generolversammluns der Aktionäre
Dienstag, den 13. Februar 1912, nachmittags 5 Uhr

in Boreas des Delegierten (3. JL Börner), Wudmiöleilafz 1, ii IM
Traktanden:

1. Beschlussfassnng über die Jahresrechnung und Bilanz pro 31. Dezember 1911
und Döcbarge-Erteilung an den Verwaltungsrat.

2. Wahl zweier Rechnungsrevisoren. (O F 4209) (154)
Die Jahresrechnung und Bilanz, sowie der Revisorenbericht sind vom 29. Januar an

zur Einsiebt der Herren Aktionäre hereit am Gaseliscbafissitz (Bureau von Rechtsanwalt
Dr. Victor Kaner, Babnbofstrasse 81, in Zürich). Der Ausweis über den Aktienbesitz hat
anlässlich der Generalversammlung, durch Vorlage der Titel oder sonstiger genügender
Bescheinigung über den Besitz derselben zu erfolgen.

I)er Verwaltuiigrsrat.

Teppitlitai MM LG., (il
dhoik iinniiiig Hei Mtiosare

Samstai, den 3. Februar 1912, nachnlttais 2' e Ukr
Hotel Krone, Wintertiiur

T raklan don:
1. Kenntnisgabe von dem durch den Verwaltungsrat

abgeschlossenen Verkaufs-, resp. Fusionsvertrag.
2. Beschlnssfassung über die Aullösung der Gesellschaft.
3. Wahl der Liquidationskommission. (150)

AVila,'den 17. Januar 1912.

Der Verwaltungsrat.

OH
OU

reprlsedecommerce
Commerpant honvsrait

situation immediate dans mai-j
son stfrieüse, visitant la Suisse
franraiso; pas de connais-
sanoes spöcialos. (114.)

Occasion exceptionnells pour
personno düsirant secrder une
pösitiou iridöpendautc.

Offres sous ch iff res B 20228 L
ä Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

L R SCHNEIDER Jng I

U V.

332nEI!12H3a
ZURICH Ao.crslrassc Dl

* © R

(Patent
zu verkaufen

für die Schweiz:
dxlaiix -Oliittapparat

ftlr jeden Wfischercibetrieb
unentbehrlich, daher grosser, nachweisbarer

Unisatzmit enormem Gewinn.
Offerten unter LcAlS Q » Hassen-
stein & Veglar, Basel. 14M

einstige Kapitalanlage.
Brasse halle Rinne aehst
Magazinen. Passend ftr
jeden iidistriille« Zweck
eder für Bnreans. Korn-
fertahle Wohnungen.
Wird zn ginstigem Be-

'dlngnagei verkamfi.
OB. mater Chiffre 0 263 6
sn Haasenstein A Vogler,
SL Ballen. (155.)

riir Eltern
Das Institit Corianisaz h Trty

(Waadi) bereiter fflrdie Post-,Telegraphen-,

Eisenbahn-, Zoll-, Bank-
u. Handels-Laufbahn vor. Schnelles
Studium d. franz., deutsch., italien.
u. engl. Sprache. — Christliche
Erziehung. —. Sehr zahlreiche
Referenzen. (20081 L) 47,

Buchführung 'VH
Ordne zuverlässig, rasch, diskret

vernachlässigte Buchführungen,
Inventur nnd Bilanzen, Böcherexper-
tiseu, EinfQhruug der amerik.
Buchführung nach praktischem System
mit Geheimbuch. Prima Referenzen.

Komme auch nach aaswärt«.
H. Frisch, Neue Beckenhofstr. 16

(9,) Zürich IV.
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(BERNE-LCETSCHBERG-SIMPLON)

Sociöte Anonyme Suisse au capital de fr. 60,600,000
Divis6*en lSljSIJOOJactions^de fr. 500 chacune, dont 66,640 actions privilegiöes et 54,560 actions ordinaires

SIEGE SOCIAL ä BERNE

Eni 146,000 Olpiis ie S00 Ir. 41«, fMie
Repräsentant an Emprant de fr. 23,000,000 aotorise par Fasseinblee generale des aclionnaires du 2 deccmbre 1911

Ces Obligations rapportent 20 francs d'intöret annuel,
net de tons impots Suisses et Francais en vignenr au 1*' janvier 1912 et payable par semestre les 1er mars et 1*' septembrede chaque annee,
au 'oours moyen dn change ä vne snr la Suisse, du jour de l'echeance, au siege social, ä Berne," dans les Etablissements emettenrs

et dans les.Banques agreees par la Compagnie

Objet. Le produit de remission est destine k effectuer les travaux de
construction du chemin de 1er de Moutier k Longeau (canton de Berne)
ainsi que ceux du doublement de la voie du grand souterrain et de
preparation de la double voie des rampes d'acc£s de la ligne du Latschberg.

La ligne Moutier-Granges-Longeau, d'une longueur de 12 km 600 m,
formera le raccourci du trajet de Beifort k Berne par la travers6e du Jura,
ce qui röduit k 132 km la distance entre les deux villes (au lieu de 149,
distance actuelle).

Cette ligne fait l'objet d'une concession de 80 ans, accord6e par arrete
federal du 6 novembre 1903 et transferee ä la Compagnie du Cbemin
de Fer des Alpes Bernoises par arrete f6d6ral du 24 juin 1909.

Garantie. Les 46,000 obligations 6mises sont gag6es par une hypo-
theque do premier rang portant sur la ligne du chemin de fer Moutier-
Granges-Longeau et ses installations accessoires et qui sera inscrite au
registre federal des hypotbeques dans les termes et dans le sens de
l'article 9 de la loi f6d6rale du 24 janvier 1874 sur les hypotheques en
mati6re de chemins de fer..

AmoxtiiiemenL Les obligations sont amortissables dans un deiai de
50 ans k partir de 1922 inclus, soit par tirages au sort annuels le 1er juin,
soit par voie de rachat en Bourse, la Compagnie se r6servant la faculte
d'anticiper l'amortissement moyennant un pr6avis publie dans un journal
d'annonces legales k Berne et ä Paris.

Prix d'Emission: fr.j 4851. 5© par Obligation
jouissance du 15 janvier 1913

• En sonscrivant fr. lOO. — ] Total:payable, savoir: j ^ 35 janvier 1013, ie solde „ 387.5© f fr. 487.5©
Les obligations (tltres definitifs) porteront jouissance du 1er mars 1912 et seront en outre munies d'un coupon intorcalaire repr6sentant 1'interet

pour la periode 6coul6e du 15 janvier au 1er mars 1912.
Des certificats provisoires pourront etre dölivres au moment de la repartition et seront 6chang6s, avant l'echeance du premier coupon, coutre

des titres definitifs, etablis au nominatif ou au porteur, au gr6 des souscripteurs et sans conformite de numdros.
Au taux d'6mission, le placement ressort ainsi k 4,10®/», sans compter la prime de remboursement.

L'admission k la cote olficielle du susdit emprunt sera demandee, comme pour les pröcödentes sdries, aux bourses de Pazit, Berne, Bkle, Geneve
et Zurich. (429 Y) 141

Le representant responsable des droits d'abonnement au timbre a 6t6 agrdd par l'admlnistration de l'enregistrement.

Les souscriptions au susdit emprunt seront regues

jusqu'a limcli, 22 janvier 1912
en Suisse par;

Berne:Bäle: Bankverein Suisse.

Banque Commerclale de Bale.
Soclötö de Credit Suisse.

Banque Federate S. A.
S. A. de Speyr d Cie.

Banque Popuiaire Suisse.

Basque d'Aisace et de Lorraine.
A. Sarasin d Cie.

Berne: Banque Canlonale de Berne et sessuccursales.

Banque Föderale S. A.
Banque Popnlairc Suisse.
Calsse d'Epargne et de Preis, ä Berne.

Banque de Berne.
Calsse de Döpdls de ia Ville de Berne.
Calsse Industrielle.
Eng. von Büren d Cie.

von Ernst dt Cie.
Armand von Ernst d Cie.
Pasnacht d Buser.
Crenus d Cie.
Marcoard d Cie.

Wytlcnbach d Cie.

Geneve: Union Financier e de Genfeve.

Societe de Credit Suisse.
Bankverein Suisse.

Geneve:

Wintcrtlioiir:

Znrich:

Banque Commerclale de Berne.

oü des exemplaires complets du prospectus, ainsi que des fonnulaires de souscription sont k la disposition du public.

Si les demandes döpassent le nombre de titres mis en souscription, il y aura reduction proportionnelle.

Banque Föderale S. A.
Banque Popuiaire Suisse.

Banque de YYintcrthour.
Banque Popuiaire Suisse.

Societc de Crödit .Suisse.

Bankverein Snissc.
Banqne Födöraie S. A.
S. A. Leo d Cie.

Banque Popniaire Suisse.

Banque de Winlcrthour. Sucearsale.
Banque Comuiercialede BAle. Bureau

de Change.
Comploir (l'Esfomple de Moihonsc

Berne, 27 döcembre 1911.

Pour la Compagnie du Chemin de Fer "des Alpes Bernoises
(Berne-Lötechberg-8implon);

JT. Hlrter, president.
O. Kunz, vice-prösident.

Bnebdrnckerel H. JENT b Co. Ln Bern — Iraprünrrie IL JENT b Co., k Bern*


	

